
 

Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 02.09.2019 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0656/2019 

FB 4/   öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 02.09.2019 Vorberatung 

Rat 27.11.2019 Entscheidung 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
zu TOP 5. der Ratssitzung vom 03.07.2019, Beschlussvorlage 0620/2019, Anregung gem. §24 
GO NRW des Klima-Bündnisses-Oberberg, betr. „Ausrufung des Klimanotstands„ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bergneustadt anerkennt den Klimawandel als globale Gefahr für Umwelt und 
Natur und insofern auch für unseren Lebensraum und unsere Zukunft. Er unterstützt daher die 
Forderungen nach einer nachhaltig wirksamen Umwelt- und Klimapolitik. 
 
Der Rat der Stadt Bergneustadt fordert deshalb 

1. die Bunderegierung und die Landesregierung NRW dazu auf, unverzüglich sämtliche 
Maßnahmen fortzuführen und zu ergreifen, die dem Erreichen der nationalen und 
international beschlossenen Klimaschutzziele dienen 

2. im Rahmen seiner eigenen Gestaltungs- und Beschlusshoheit dafür zu sorgen, im 
Rahmen der weiteren Mobilitätsentwicklung z.B. die Nutzung des ÖPNV zu fördern und 
den alternativen Individualverkehr durch den Ausbau des Radwegenetzes zu verbessern 

3. die Stadtverwaltung auf, sämtliche in ihrem Zuständigkeitsbereich fallenden Geschäfte 
der laufenden Verwaltung auf Ressourceneffizienz und Umweltverträglichkeit hin zu 
prüfen und deren Erledigung unter Beachtung  größtmöglicher ökologischer 
Nachhaltigkeit sicher zu stellen.  
Hierzu zählen insbesondere u.a. 

a. bei Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen nach Möglichkeit auf Antriebe 
mit Verbrennungsmotoren zu verzichten und bevorzugt Fahrzeuge mit 
alternativen Antriebsarten, wie z.B. Elektro- oder Hybridantriebe, einzusetzen  
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b. die Senkung des Energiebedarfs städtischer Immobilien als stetigen Prozess  
fortzuschreiben, im wirtschaftlich vertretbaren Umfang hierbei neuste 
Technologien einzusetzen  

c. bei Maßnahmen zu a. und b. die Möglichkeiten des LEEN-Netzwerk bei Planung 
und  Fördermittelakquise zu nutzen 

d. zur Vermeidung von Müll im Verwaltungsalltag und bei sämtlichen 
Veranstaltungen der Stadt Bergneustadt , z.B. auf Einweggeschirr zu verzichten 
und für eine Vermeidung von Verpackungsabfällen bei der Materialbeschaffung 
u.ä. zu sorgen 

e. eine durchweg extensive Bewirtschaftung von städtischen Grünflächen und 
Wegesrändern durch zurückhaltendes Mähen und/oder Anlagen von 
Blumenwiesen zur Aufwertung von natürlichen Rückzugsgebieten für 
Kleinlebewesen beizutragen 

f. ein offensives Informationsgebaren der Stadtverwaltung  gegenüber Bauherren i. 
Z. m. umwelt- oder klimarelevanten Maßnahmen und deren ggfs. angebotene 
finanzielle Fördermöglichkeit 

g. der stetige Dialog mit den zuständigen politischen Gremien der Stadt in diesem 
Gesamtzusammenhang.  

h. es wird eine Klimafolgenabschätzung für anstehende relevante Ausschuss- und 
Ratsentscheidungen eingeführt, die als fester Bestandteil kennzeichnet, 
inwieweit die anstehende Maßnahme oder das Projekt Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit und den Klimaschutz hat 
 

4. die Bevölkerung in Bergneustadt auf, auf ihren Lebensraum bezogen und im Rahmen 
ihrer persönlichen Zuständigkeit die unter 2. genannten Grundsatzaspekte im privaten 
Umfeld umzusetzen. 

 
Der Rat der Stadt Bergneustadt sieht aufgrund der vorliegenden Beschlusslage den Inhalten der 
vorgelegten Bürgeranregung im Wesentlichen genüge getan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilfried Holberg 
Bürgermeister 
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Erläuterungen: 
 
In der Sitzung des PBUA am 02.09.2019 wurde auf Anregung des Ausschussvorsitzenden 

beschlossen, dass die Verwaltung eine Übersicht von Maßnahmen erstellt, die schon erbracht 

worden sind bzw. sich in der laufenden Umsetzung befinden. 

Diese Liste ist der Vorlage beigefügt, wobei seitens der Verwaltung darauf hingewiesen wird, 

dass diese Auflistung nicht abschließend ist, sondern als Prozess verstanden werden soll. 

 

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

 ja  nein  noch nicht zu übersehen 

Kosten       € Haushaltsjahr       

Produkt/Kostenstelle/Investition 

      

Sachkonto 

      

Vorgesehen im         Ergebnisplan  Finanzplan 

 Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Folgekosten pro Jahr       €  noch nicht zu übersehen 

Erläuterungen:       

 

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte 

 ja  nein  noch nicht zu überschauen 

Erläuterungen:       

 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

X      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

X      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

   X   

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 
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